
AMTSBLATT
DER

FREIEN HANSESTADT BREMEN

2008 Nr. 142Ausgegeben am 22. Dezember 2008

H 1270 

Inhalt
Richtlinien für den Betrieb von Einrichtungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz

von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und sonstigen betreuten Wohnformen gemäß
§§ 45 bis 48a SGB VIII im Lande Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 1083

Richtlinien für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder im Land Bremen – RiBTK –. . . . . . . . S. 1093

1083

Richtlinien für den Betrieb von Einrichtungen
und zur Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutz

von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und
sonstigen betreuten Wohnformen gemäß §§ 45 bis

48a SGB VIII im Lande Bremen

1. Zweck der Richtlinien

1.1 Zuständigkeit

1.2 Genehmigungspflicht

1.2.1 Einrichtungsbegriff

1.3 Geltungsbereich der Richtlinien

2. Grundsätze für den Betrieb von Heimen und
sonstigen betreuten Wohnformen

2.1 Leitlinien, Aufgabenstellung

2.2 Konzeption/Leistungsbeschreibung

2.3 Schule

2.4 Rechte der Minderjährigen

2.4.1 Gewaltanwendung

2.4.2 Beteiligung

2.4.3 Taschengeld

2.5 Zusammenarbeit

2.6 Hilfeplanung

3. Voraussetzungen für den Betrieb einer Ein-
richtung

3.1 Standort

3.2 Einhaltung baurechtlicher Vorschriften/Bau-
genehmigungspflicht

3.3 Struktur und Größe der Einrichtungen für
Minderjährige

3.3.1 Gruppengrößen

3.3.2 Räumlichkeiten

3.3.2.1 Ausgestaltung

3.3.3 Gemeinschaftlich genutzte Räume

3.3.3.1 Sanitärräume

3.3.3.2 Sonstige Räumlichkeiten

3.4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

3.4.1 Persönliche Eignung

3.4.2 Beschäftigungsverbot

3.4.3 Fachkräfte

3.4.3.1 Sozialpädagogische Fachkräfte

3.4.3.2 Fachkräfte in Einrichtungen für behinderte
junge Menschen

3.4.3.3 Beschäftigung anderer Personen

3.4.4 Fachliche Leitung und Verwaltung

3.4.5 Pädagogische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

3.4.5.1 Personen ohne entsprechende Ausbildung

3.4.6 Personalschlüssel

3.4.6.1 Mindeststandard

3.4.7 Gruppenübergreifender Dienst

3.5 Wirtschaftliche Sicherheit

4. Gesundheit/Hygiene

5. Medizinische Versorgung

6. Dokumentation

7. Unfallverhütung/Versicherung

8. Meldepflichten

9. Datenschutz

10. Unterrichtungspflicht des Trägers

11. Betriebserlaubnis

11.1 Antragstellung

11.1.1 Unterlagen

11.1.2 Örtliche Überprüfung/Zutrittsrecht

11.2 Prüfung durch das Landesjugendamt

11.3 Betriebserlaubniserteilung/Betriebserlaubnis-
rücknahme

11.3.1 Meldung der Betriebsaufnahme



1084 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 22. Dezember 2008 Nr. 142

11.4 Ausnahmen von den vorstehenden Regelun-
gen

12. Übergangsvorschriften

13. Inkrafttreten

14. Anpassung der Richtlinien

1. Zweck der Richtlinien

Die Richtlinien dienen der Wahrnehmung der
Aufgaben zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen gemäß §§ 45 bis 48a SGB VIII in
erlaubnispflichtigen Einrichtungen und sons-
tigen betreuten Wohnformen und anderen
Einrichtungen für Minderjährige (nachfol-
gend Einrichtungen) durch das Landesjugend-
amt. Sie sind Prüfungsgrundlage für die Ertei-
lung einer Betriebserlaubnis. Die Richtlinien
dienen ebenso als Grundlage des Beratungs-
angebotes des Landesjugendamtes für Träger
von Einrichtungen während der Planung und
Betriebsführung gemäß § 85 Abs. 2 Nr. 7 
SGB VIII.

1.1 Zuständigkeit

Die Aufgaben gemäß § 85 Abs. 2 Ziffer 6 und 7
SGB VIII (Schutz/Beratung) werden durch das
Landesjugendamt wahrgenommen. Für die
Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb einer
Einrichtung ist gemäß § 87a Abs. 2 SGB VIII
und § 10 des Gesetzes zur Ausführung des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes im Lande
Bremen (BremAGKJHG) das Landesjugend-
amt zuständig.

Unter Wahrung der Selbstständigkeit der Trä-
ger erstreckt sich die Tätigkeit des Landes-
jugendamtes darauf, in den Einrichtungen
das körperliche, geistige und seelische Wohl
der Minderjährigen zu gewährleisten.

1.2 Genehmigungspflicht

Der Träger einer Einrichtung bedarf nach § 45
Abs. 1 und § 48a Abs. 1 SGB VIII für den Be-
trieb einer Einrichtung oder sonstigen betreu-
ten Wohnform eine Betriebserlaubnis. Die Be-
triebserlaubnis ist vor der Betriebsaufnahme
einzuholen (zum Betriebserlaubnisverfahren
siehe Ziffer 11).

Die nachfolgenden Ausführungen gelten für
alle erlaubnispflichtigen Einrichtungen. Sie
sind unter Berücksichtigung der jeweiligen
Leistungsbeschreibungen und Konzepte des
Trägers entsprechend anzuwenden, soweit
nicht für Einrichtungen, die behinderte junge
Menschen betreuen, besondere Richtlinien
und Regelungen bestehen. Einrichtungen, die
regelmäßig junge Volljährige aufnehmen, fal-
len nicht unter diese Regelungen. Die Auf-
nahme einzelner Minderjähriger oder die
Ausweisung von Teilkapazitäten in einer Ein-
richtung für Volljährige bedarf jedoch der Zu-
stimmung des Landesjugendamtes.

1.2.1 Einrichtungsbegriff

Heime und sonstige betreute Wohnformen
sind Einrichtungen, die über Tag und Nacht
vorübergehend oder für längere Zeit außer-

halb der Familie die Sorge und Erziehung für
Minderjährige und ggf. junge Erwachsene
übernehmen. Eine Einrichtung im Sinne des
SGB VIII ist ferner eine auf eine gewisse Dauer
angelegte Verbindung von orts- und gebäude-
bezogenen, personellen und sächlichen Mit-
teln unter der Verantwortung eines Trägers.
Die dezentrale Unterkunft betreuter junger
Menschen in einer Außenwohngruppe oder in
einer Einzelwohnung ist Bestandteil der Ein-
richtung, wenn die Unterkunft der Rechts-
und Organisationssphäre des Einrichtungs-
trägers so zugeordnet ist, dass sie als Teil des
Einrichtungsganzen anzusehen ist.

Nicht erlaubnispflichtig sind

– Wohnungen, die im Rahmen des betreuten
Jugendwohnens durch die Eltern eines Ju-
gendlichen oder ihn selber und/oder durch
den Träger, der die Betreuung durchführt,
vorübergehend angemietet werden und
sich nicht dauerhaft in der Verfügungsge-
walt des  Trägers befinden.

– Einrichtungen für Minderjährige, die der
medizinischen Behandlung und Rehabilita-
tion gemäß SGB V dienen. Rehabilitations-
einrichtungen der Bundesanstalt für Arbeit.

– Einrichtungen, die außerhalb der Jugend-
hilfe liegende Aufgaben für Minderjährige
wahrnehmen, wenn eine entsprechende
gesetzliche Aufsicht besteht.

– Einrichtungen des Hotel- und Gaststätten-
gewerbes, Reiterhöfe.

– Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendbildungs-
einrichtungen, Jugendherbergen.

– Schullandheime und Schülerheime, soweit
sie landesgesetzlich der Schulaufsicht un-
terstehen.

– vom örtlichen Jugendhilfeträger anerkannte
Pflegestellen auf Grundlage des § 33 
SGB VIII, soweit die Anzahl der Pflegeplätze
entsprechend des BremAGKJHG 5 Plätze
nicht überschreitet.

1.3 Geltungsbereich der Richtlinien

Die Richtlinien gelten für den Betrieb von
Heimen und sonstigen betreuten Wohnfor-
men in den Stadtgemeinden Bremen und Bre-
merhaven, die nach §§ 45 ff. SGB VIII unter
Heimaufsicht fallen. Der Geltungsbereich die-
ser Richtlinien erstreckt sich auch auf Einrich-
tungen für Minderjährige, die Eingliederungs-
hilfe nach den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches XII erhalten.

2. Grundsätze für den Betrieb von Heimen und
sonstigen betreuten Wohnformen

Für den Betrieb von Einrichtungen gelten
nachfolgende fachliche Grundsätze:

2.1 Leitlinien, Aufgabenstellung

Die Einrichtungen gewährleisten Erziehung,
Betreuung, Bildung und Schutz der Minder-
jährigen und sollen sie zu eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten fördern.



Der Träger hat sicherzustellen, dass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einer Einrichtung
in der Lage sind, sich aktiv an der Abwehr von
Kindeswohlgefährdung zu beteiligen. Die
Fachkräfte sind verpflichtet, bei einer drohen-
den Kindeswohlgefährdung ihren Schutzauf-
trag nach einer entsprechenden Risikoabwä-
gung entweder unmittelbar wahrzunehmen
und/oder das zuständige Jugendamt unver-
züglich zu informieren (§ 8a SGB VIII).

Kulturelle und religiöse Unterschiede der be-
treuten jungen Menschen sind zu respektie-
ren.

Erkenntnisse zur geschlechtsspezifischen So-
zialisation sind zu beachten. Die Gleichbe-
rechtigung von Mädchen und Jungen ist si-
cherzustellen, bestehende Benachteiligungen
sind abzubauen.

Soweit möglich, sollen behinderte und nicht
behinderte junge Menschen gemeinsam ge-
fördert werden.

2.2 Konzeption/Leistungsbeschreibung

Das Angebot einer Einrichtung ist in einer
Gesamtkonzeption darzustellen. Darüber hi-
naus sind für alle Betreuungs-/Angebotsteile
einer Einrichtung einzelne Leistungsbeschrei-
bungen erforderlich.

Die Leistungsbeschreibungen sind analog der
Anlage 1 zum Bremer Landesrahmenvertrag
nach § 78f SGB VIII vom 15. November 2001
zu gliedern. Das der Leistungsbeschreibung
zugrundeliegende Konzept ist in regelmäßi-
gen Abständen durch den Einrichtungsträger
zu überprüfen und ggf. fortzuschreiben. Fach-
liche Empfehlungen der örtlichen und bele-
genden Jugendämter sollen in neue Planun-
gen einfließen. Die im § 8 Abs. 1 Landesrah-
menvertrag vorgesehene Berichterstattung
der Träger ist auch dem Landesjugendamt zu-
zuleiten.

2.3 Schule

Es ist anzustreben, dass die in der Einrichtung
lebenden Minderjährigen vorrangig Regel-
schulen besuchen. Nur wenn es die besondere
Situation erfordert, kann im Einzelfall und in
Abstimmung mit dem Senator für Bildung und
Wissenschaft sowie dem örtlichen Jugendamt
vorübergehend eine einrichtungsinterne Be-
schulung vorgesehen werden.

2.4 Rechte der Minderjährigen

– Die Bewegungsfreiheit der Minderjährigen,
die Freiheit des persönlichen Umgangs und
des Briefverkehrs mit anderen, die Freiheit
der Meinungsäußerung sowie der Informa-
tion aus allgemein zugänglichen Quellen ist
alters- und entwicklungsgerecht zu respek-
tieren. Einschränkende pädagogische Maß-
nahmen sind nur in unbedingt notwendi-
gem Ausmaß zeitlich begrenzt zulässig.

– Minderjährige haben ein Recht auf Um-
gang mit ihren Eltern, Großeltern und
Geschwistern sowie nahen Angehörigen 
(§ 1684 BGB und § 1685 BGB).

– Der persönliche Umgang und der Briefver-
kehr mit bestimmten Personen, besonders
den Sorgeberechtigten, darf nur nach
Zustimmung durch das Familiengericht 
(§ 1684 Abs. 3 BGB) unterbunden werden,
wenn das Wohl des Minderjährigen da-
durch gefährdet ist. Entsprechende Ent-
scheidungen sollen möglichst mit den Sor-
geberechtigten abgestimmt werden und
sind dem zuständigen Jugendamt mitzutei-
len.

– Freiheitsentziehende Maßnahmen sind nur
im begründeten Einzelfall auf Antrag der
Sorgeberechtigten und nach Zustimmung
des für die Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII
örtlich zuständigen Jugendhilfeträgers so-
wie nach Maßgabe familienrichterlicher
Entscheidungen und Auflagen im verhält-
nismäßig unabweisbar notwendigen Um-
fang und zeitlich eingegrenzt zulässig.

2.4.1 Gewaltanwendung

Das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Er-
ziehung ist zu beachten. Körperliche Bestra-
fungen, seelische Verletzungen und andere
entwürdigende Maßnahmen sind verboten 
(§ 1631 BGB).

2.4.2 Beteiligung

– Die Minderjährigen sind altersgerecht in
geeigneter Weise am Gesamtgeschehen
des Heimes bzw. ihrer Gruppe zu beteili-
gen.

– Ihnen ist ein alters- und entwicklungsge-
rechtes Mitspracherecht in Angelegenhei-
ten, die sie selbst, ihre Gruppe oder die Ein-
richtung betrifft, einzuräumen.

– Die Minderjährigen müssen die Möglich-
keit haben, sich direkt mit den Fachkräften
der Jugendämter oder des Landesjugen-
damtes in Verbindung zu setzen, um Anlie-
gen oder Beschwerden vortragen zu kön-
nen.

2.4.3 Taschengeld

Ab dem 4. Lebensjahr, spätestens mit Eintritt
in die Schule, sollen die Minderjährigen Ta-
schengeld erhalten und darüber frei verfügen
können.

– Die vom örtlichen Kostenträger erlassenen
Richtlinien zur Gewährung von Taschen-
geld sind in der jeweils gültigen Fassung zu
beachten.

– Die Taschengeldausgabe ist zu dokumen-
tieren.

2.5 Zusammenarbeit

Mit den Eltern/Sorgeberechtigten, anderen
wichtigen Bezugpersonen sowie mit den für
die Leistungsgewährung örtlich zuständigen
Ämtern, Behörden und begutachtenden Per-
sonen ist eng zusammenzuarbeiten. Die Zu-
sammenarbeit und Mitwirkung aller beteiligten
Fachkräfte ist sicherzustellen (§ 37 SGB VIII).
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2.6 Hilfeplanung

Die Verantwortung für die Hilfeplanung
gemäß § 36 SGB VIII liegt, sofern im Einzelfall
keine andere Vereinbarung getroffen wird,
bei den für die Leistungsgewährung örtlich
zuständigen Jugendämtern. An der Erstel-
lung und Überprüfung des Hilfeplanes ist
außer den betroffenen jungen Menschen und
den Personensorgeberechtigten auch die Ein-
richtung zu beteiligen. Soweit die Vorausset-
zungen des § 35a SGB VIII bzw. des SGB XII
vorliegen, ist auch die begutachtende Stelle
zu beteiligen.

3. Voraussetzungen für den Betrieb einer Ein-
richtung

Die betriebliche Situation der Einrichtung
muss personell, organisatorisch und wirt-
schaftlich so gesichert sein, dass das Wohl der
Minderjährigen gewährleistet ist.

3.1 Standort

Der Standort einer Einrichtung hat sich nach
der Zielgruppe, ihrem Zweck und der spezifi-
schen Aufgabe zu richten. Heime und sonstige
betreute Wohnformen sollen sich an der
Lebenswelt der Minderjährigen orientieren
und so angesiedelt sein, dass günstige Bedin-
gungen für Eltern- und Familienarbeit und für
die soziale Integration gegeben sind.

– Die Einrichtungen sollen nicht an Haupt-
verkehrsstraßen und dürfen keinesfalls in
der Nähe von Anlagen liegen, in denen ge-
sundheitsgefährdende Emissionen entste-
hen.

– Einrichtungen in Mehrzweckgebäuden, in
denen sich gleichzeitig eine Gaststätte, eine
Spielhalle oder ein ähnlicher Betrieb befin-
det, sind nicht zulässig.

3.2 Einhaltung baurechtlicher Vorschriften/Bau-
genehmigungspflicht

Die Herstellung oder Änderung der Einrich-
tungen durch Neubau, Umbau oder Nut-
zungsänderung vorhandener Gebäude ist
baugenehmigungspflichtig. Im Baugenehmi-
gungsverfahren werden die Einrichtungen
auf die Einhaltung aller öffentlich-rechtlicher
Vorschriften geprüft.

– Die Einrichtungen müssen insbesondere
den bauplanungsrechtlichen Bestimmun-
gen, den in der Bremischen Landesbauord-
nung (BremLBO) enthaltenen Anforderun-
gen sowie den bauaufsichtlich eingeführten
technischen Baubestimmungen entspre-
chen.

– Darüber hinaus können jedoch wegen der
besonderen Nutzungsart der Einrichtungen
mit der Baugenehmigung auf der Grund-
lage des § 52 BremLBO besondere Anforde-
rungen (Auflagen) zur Verwirklichung der
allgemeinen Anforderungen nach § 3 Abs. 1
BremLBO gestellt werden.

– Hat die Bauordnungsbehörde auf eine
Schlussabnahme verzichtet, ist die Erfül-

lung dieser Auflagen im Rahmen des Er-
laubnisverfahrens durch den Träger nach-
zuweisen.

– Die Einrichtung darf auch bei erteilter Bau-
genehmigung und durchgeführter bau-
rechtlicher Schlussabnahme erst nach Er-
teilung der Betriebserlaubnis betrieben
werden (siehe Ziffer 11).

3.3 Struktur und Größe der Einrichtungen für
Minderjährige

Die Einrichtungsgröße und ihre Ausstattung
soll sich an ihrem konzeptionellen Zweck, der
jeweiligen Zielsetzung und fachlichen Aus-
richtung orientieren und muss gewährleisten,
dass für die Minderjährigen der Lebenszu-
sammenhang überschaubar ist. Von Einrich-
tungen mit mehreren Gruppen soll unter dem
Gesichtspunkt eines weitgehend natürlichen
Lebensumfeldes eine Standortdezentralisie-
rung angestrebt werden.

– Es ist eine klare Gruppeneinteilung vorzu-
nehmen, enge Altersbegrenzungen sollen
vermieden werden.

– Minderjährige verschiedenen Alters sollen
in überschaubaren Gruppen überwiegend
geschlechtsgemischt betreut werden.

– Räume der Minderjährigen sollen grund-
sätzlich nicht von fremden bzw. in der Ein-
richtung nicht tätigen Personen benutzt
oder anderen Zwecken zur Verfügung ge-
stellt werden.

– Soweit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in
der Einrichtung wohnen, sind für sie Woh-
nungen möglichst mit eigenem Zugang zur
Verfügung zu stellen.

– Zum Betrieb von Einrichtungen gehörende
Außenflächen sollen phantasieanregend
gestaltet sein.

– Das dazu verwendete Material darf keine
Unfall- oder sonstige gesundheitliche Ge-
fährdung für die Minderjährigen darstellen.
Eine Sicherung der Freiflächen hat in ge-
eigneter Form zu erfolgen.

3.3.1 Gruppengrößen

– Heimgruppen dürfen eine Platzzahl von 
10 Plätzen nicht überschreiten.

– In familienanalogen Einrichtungen/Grup-
pen darf eine maximale Platzzahl von 
7 Plätzen nicht überschritten werden.

– Jugendwohngemeinschaften dürfen nicht
mit mehr als 7 Plätzen betrieben werden.

– Erziehungsstellen dürfen nicht mehr als 
2 Minderjährige aufnehmen. Die Anzahl
der im Haushalt lebenden Minderjährigen
darf 4 einschließlich eigener minderjähriger
Kinder nicht überschreiten.

3.3.2 Räumlichkeiten

– Für Kinder sind überwiegend Einbettzim-
mer, höchstens Zweibettzimmer vorzuse-
hen, für Jugendliche ab 14 Jahre in der Re-
gel Einbettzimmer.



– Es ist sicherzustellen, dass jede/jeder Min-
derjährige einen ruhigen Arbeitsplatz zur
Erledigung ihrer/seiner Schulaufgaben hat.
Durchgangsräume sind ungeeignet.

– Einzelzimmer sollen eine Richtgröße von
ca. 10 qm und Doppelzimmer eine Richt-
größe von ca. 16 qm haben.

– Die Räume dürfen eine Größe von 8 qm
(Einzelzimmer) bzw. 14 qm (Doppelzimmer)
nicht unterschreiten.

Für Einrichtungen, die Säuglinge und Klein-
kinder betreuen, sind mit dem Landesjugend-
amt einrichtungsspezifische Standards festzu-
legen, dies gilt auch für das Raumangebot in
Einrichtungen, in denen behinderte junge
Menschen im Sinne des Sozialgesetzbuches XII
betreut werden.

3.3.2.1 Ausgestaltung

– Minderjährigen muss Gelegenheit gegeben
werden, die Räume, in denen sie leben,
nach persönlichem Geschmack mitzuge-
stalten.

– Jeder Minderjährigen/Jedem Minderjähri-
gen ist ein ausreichend großer, verschließ-
barer Schrank für Kleidung und für persön-
liches Eigentum, nach Möglichkeit im eige-
nen Wohn-/Schlafraum, zur Verfügung zu
stellen.

3.3.3 Gemeinschaftlich genutzte Räume

– Es sind genügend große Wohnzimmer/
Gruppenzimmer vorzusehen, die es zulas-
sen, gemeinsame Vorhaben einer Gruppe
zu realisieren.

– Flurgarderobe evtl. mit Schuhschränken
sollten jeder Gruppe zur Verfügung stehen.

– Pro Gruppe ist eine Küche mit kompletter
Ausstattung für Lagerung und Speisenzu-
bereitung vorzuhalten.

– Wünschenswert sind auch gemeinschaftlich
nutzbare Essplätze in der Küche.

3.3.3.1 Sanitärräume

Sanitärräume sind in der Regel geschlechts-
getrennt vorzuhalten. Für deren Ausstattung
ist von nachfolgenden Orientierungswerten
für eine Gruppe auszugehen:

– 2-3 Waschbecken mit kaltem und warmen
Wasser und gesicherten Mischbatterien,

– 2-3 abschließbare Duschkabinen,

– 2-3 abschließbare, belüftbare Toiletten mit
Handwaschbecken.

– Gesondert für jeden jungen Menschen sind
Vorrichtungen zur Unterbringung von Kör-
perpflegemitteln und Kosmetika und zum
Aufhängen von Handtüchern anzubringen.

3.3.3.2 Sonstige Räumlichkeiten

Für die gesamte Einrichtung sind darüber hi-
naus bedarfsgerecht vorzusehen:

– Bereitschaftszimmer,

– Büroräume/Mitarbeiterzimmer,

– Besprechungsräume,

– ggf. Therapieräume/Gruppenräume,

– Personaltoilette (getrennt von den Sanitär-
räumen einer Gruppe),

– Wirtschaftsraum(-räume) mit Waschma-
schine und Trockenmöglichkeit,

– ein Raum oder eine Kammer zum Aufbe-
wahren von Spiel- und Sportmaterial
(Fahrräder), für Reinigungsmittel und Gerä-
te, ggf. Schuhe etc.

3.4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Die Betreuung, Erziehung und Bildung Min-
derjähriger setzt weibliches und männliches
Fachpersonal in einer Einrichtung in genü-
gender Zahl entsprechend der vorgesehenen
Konzeption und dem in der Leistungsverein-
barung vorgesehenen Umfang voraus.

Die Personalplanung ist dem Landesjugend-
amt im Rahmen des Betriebserlaubnisverfah-
rens in Form eines Rahmendienstplanes dar-
zulegen.

3.4.1 Persönliche Eignung

Der Träger ist verpflichtet, die Eignung neu
einzustellender Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, anhand eines Führungszeugnisses so-
wie von Ausbildungs- und/oder Arbeitszeug-
nissen, Diplomen, Gesundheitszeugnis etc. zu
überprüfen und vor deren Beschäftigungsbe-
ginn das Landesjugendamt über das Ergebnis
der Überprüfung zu informieren.

Zur Einschätzung der persönlichen Eignung
hat die zu beschäftigende Mitarbeiterin/der
zu beschäftigende Mitarbeiter dem Träger
rechtzeitig ein Führungszeugnis vorzulegen.
Die Überprüfung der persönlichen Eignung
nach § 72a SGB VIII ist durch den Träger in
regelmäßigen Abständen von 5 Jahren oder
aus besonderem Anlass zu wiederholen, so-
weit durch Landesrecht keine andere Rege-
lung erfolgt.

3.4.2 Beschäftigungsverbot

Gemäß § 72a SGB VIII ist durch den Träger ei-
ner Einrichtung sicherzustellen, dass er keine
Personen beschäftigt, die rechtskräftig wegen
einer Straftat nach §§ 171, 174 bis 174c, 176
bis  180a, 181a, 182 bis 184e, 225, 232 bis
233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches
verurteilt worden sind.

3.4.3 Fachkräfte

Es gilt das Fachkräftegebot gemäß § 72 
SGB VIII. Für die pädagogische Arbeit sind
nur sozialpädagogische Fachkräfte zu be-
schäftigen.

3.4.3.1 Sozialpädagogische Fachkräfte

Sozialpädagogische Fachkräfte im Sinne die-
ser Richtlinien sind

– staatlich anerkannte Erzieherinnen und Er-
zieher,
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– staatlich anerkannte Dipl.-Sozialpädago-
ginnen und Dipl.-Sozialpädagogen,

– staatlich anerkannte Dipl.-Sozialarbeiterin-
nen und Dipl.-Sozialarbeiter,

– Dipl.-Pädagoginnen und Dipl.-Pädagogen,

– Dipl.-Psychologinnen und Dipl.-Psycholo-
gen,

– Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
oder

– Fachkräfte mit vergleichbaren Abschlüssen.

Zur Betreuung von Kleinstkindern können
auch Kinderkrankenschwestern oder -pfleger
und Kinderpflegerinnen oder -pfleger einge-
setzt werden.

3.4.3.2 Fachkräfte in Einrichtungen für behinderte
junge Menschen

In den Einrichtungen, die Hilfen nach §§ 53,
54 SGB XII für Minderjährige leisten, muss
mindestens eine/einer von zwei Beschäftig-
ten, die in der Eingliederung, Förderung, so-
zialer Betreuung und Pflege tätig sind, eine
sozialpädagogische Fachkraft sein.

Heilerziehungspflegerinnen und Heilerzie-
hungspfleger sowie Krankenschwestern und
Krankenpfleger mit entsprechendem Ausbil-
dungsschwerpunkt sind den unter 3.4.3.1 ge-
nannten Fachkräften gleichgestellt.

3.4.3.3 Beschäftigung anderer Personen

Vor Beschäftigung anderer Personen, die auf-
grund ihrer Ausbildung, besonderer fach-
praktischer Erfahrungen und Kenntnisse so
qualifiziert sind, dass sie bestimmte pädagogi-
sche Aufgaben übernehmen können, ist Ein-
vernehmen mit dem Landesjugendamt herzu-
stellen.

3.4.4 Fachliche Leitung und Verwaltung

Die Qualifikation der Leitung muss der Größe
und der Besonderheit der Einrichtung ange-
messen sein, gegebenenfalls ist ein Leitungs-
team zu verpflichten.

– In pädagogischen Leitungsfunktionen sind
nur Fachkräfte mit Fachhochschul- oder
Hochschulausbildung mit mindestens 
3-jähriger Berufserfahrung zu beschäftigen.

– Als Gruppenleitung darf der Träger nur
Fachkräfte mit mehrjähriger Erfahrung in
Heimen und sonstigen betreuten Wohnfor-
men einsetzen.

– Für die Verwaltungsaufgaben einer Ein-
richtung ist eine angemessene Personalaus-
stattung erforderlich, die nicht mit den An-
teilen der fachlichen Leitung zu verrechnen
ist. Die  Personalanhaltswerte ergeben sich
aus den Vereinbarungen zum Landesrah-
menvertrag.

3.4.5 Pädagogische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Die sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind im Rahmen ihres Tätig-
keitsbereiches für die Minderjährigen verant-

wortlich. Sie sind von Aufgaben, die außer-
halb ihres pädagogischen Auftrages liegen,
freizuhalten, zu hauswirtschaftlichen Arbei-
ten können sie herangezogen werden, wenn
dies aus erzieherischen Gründen sinnvoll er-
scheint und die Aufgaben mit den Kindern
und Jugendlichen gemeinsam verrichtet wer-
den.

3.4.5.1 Personen ohne entsprechende Ausbildung

Personen ohne Ausbildung dürfen nur zur Un-
terstützung von Fachkräften beschäftigt wer-
den. Praktikantinnen/Praktikanten dürfen zu
einer ihrem Ausbildungsstand entsprechen-
den Tätigkeit herangezogen werden. 

Mehr als eine Praktikantin bzw. ein Prakti-
kant in der Ausbildung als sozialpädagogi-
sche Fachkraft ist gleichzeitig pro Gruppe
nicht zulässig. Der Einsatz kann nur zusam-
men mit einer ausgebildeten Fachkraft erfol-
gen. Eine Anrechnung auf den Stellenschlüs-
sel richtet sich nach dem Ausbildungsstand
und den jeweils geltenden Bestimmungen.

3.4.6 Personalschlüssel

Der Stellenplan einer Einrichtung ergibt sich
aus der Leistungsbeschreibung, der Zuord-
nung des Angebotes zu dem entsprechenden
Leistungstyp gemäß Anlage 2 zum Landes-
rahmenvertrag. 

Die Berechnung des Personalbedarfs richtet
sich nach dem Bedarf, der während der Be-
triebszeit besteht.

Als Orientierungswerte im Rahmen des Be-
triebserlaubnisverfahrens gelten die in der
Anlage zu diesen Richtlinien beigefügten
Empfehlungen zu den Betreuungsstandards.
Der geplante Personaleinsatz ist in einem mit
dem Landesjugendamt abzustimmenden Rah-
mendienstplan darzulegen.

Tarifliche und entsprechende Regelungen
über die Arbeitszeit, Krankheits- und Ur-
laubsvertretungen sowie Arbeitszeitbedarf für
Supervision, Vorbereitung, Berichtsführung,
Elternarbeit, Teilnahme an Kursen und
Tagungen, die der Weiterbildung dienen etc.,
müssen dabei berücksichtigt werden. Verein-
barungen hierzu, die sich aus dem Bremer
Landesrahmenvertrag ergeben, finden An-
wendung.

Weicht die mit dem zuständigen Kostenträger
tatsächlich getroffene Leistungsvereinbarung
von der dem Erlaubnisverfahren zugrunde
liegenden Leistungsbeschreibung und dem
geplanten Personalrahmen ab, ist das Landes-
jugendamt in Kenntnis zu setzen und ggf. Ein-
vernehmen über die Einhaltung der fachlich
betriebsnotwendigen Standards herzustellen.

3.4.6.1 Mindeststandard

In jeder Gruppe, die Minderjährige bis zur
Vollendung des 15. Lebensjahres aufnimmt,
ist regelmäßig eine Rund-um-die-Uhr-Betreu-
ung zu gewährleisten, d.h. Nachtbereitschafts-
dienste sind erforderlich.



– Betreuungsfreie Zeiten sind mit dem Lan-
desjugendamt abzustimmen.

– Je nach Aufgabe und Größe der Einrich-
tung können zeitweise zusätzliche Mitar-
beiterinnen bzw. Mitarbeiter für Doppel-
dienste erforderlich sein.

– Für Jugendliche ab 16 Jahren ist eine
durchgehende Anwesenheit von Betreuern
nicht regelmäßig erforderlich.

Die für den Betrieb einer Einrichtung erfor-
derliche fachliche Leitung und Verwaltung
darf vom Träger nicht zu Lasten vom Landes-
jugendamt festgelegter Betreuungsschlüssel
finanziert oder sichergestellt werden.

3.4.7 Gruppenübergreifender Dienst

Auf Grund besonderer rechtlicher oder ziel-
gruppenspezifischer Aufgabenstellungen ei-
nes Heimes/einer Gruppe sind ggf. weitere
Fachkräfte erforderlich. Hierzu gehören ins-
besondere Heilpädagoginnen/Heilpädago-
gen, Diplompsychologinnen/Diplompsycholo-
gen, Psychotherapeutinnen/Psychotherapeu-
ten, Supervisorinnen/Supervisoren, Praxisbe-
raterinnen/Praxisberater. Soweit diese Fach-
kräfte nicht fest angestellt sind, sollten sie auf
Honorarbasis verpflichtet werden.

3.5 Wirtschaftliche Sicherheit

Ein Nachweis der wirtschaftlichen Sicherheit
des Trägers über 2 Monate wird vorausgesetzt
und ist gegenüber dem Landesjugendamt zu
belegen (liquide Reservemittel in Höhe des
Entgelts für 2 Monate pro Platz).

Das Landesjugendamt ist unverzüglich über
wirtschaftliche Schwierigkeiten einer Einrich-
tung zu informieren, die den Bestand des Be-
triebes gefährden können.

4. Gesundheit/Hygiene

Die Bestimmungen des Infektionsschutzge-
setzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 sind einzuhal-
ten. Der Einrichtungsträger hat insbesondere
sicherzustellen: 

– Die darin enthaltenen Benachrichtigungs-,
Mitwirkungs-, Belehrungs- und Dokumen-
tationspflichten sind einzuhalten (§ 34 
Abs. 6 IfSG).

– Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind gemäß § 35 IfSG vor der Aufnahme ih-
rer Tätigkeit und im Weiteren mindestens
im Abstand von 2 Jahren von ihrem Arbeit-
geber über die gesundheitlichen Anforde-
rungen und Mitwirkungspflichten zu unter-
richten.

– Sorgeberechtigte und entsprechend ihres
Alters auch die Minderjährigen sind bei
Aufnahme über die Prävention übertragba-
rer Krankheiten und die Empfehlungen der
ständigen Impfkommission aufzuklären
(IfSG § 34 Abs. 10).

– Soweit in einer Einrichtung Verpflegung
zubereitet oder verteilt wird, gelten die Re-
gelungen des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG §§ 42 und 43).

– Bei Herstellung, Umgang und der Lage-
rung von Lebensmitteln ist die Lebensmit-
telhygieneverordnung zu beachten.

– Der Träger trägt dafür Sorge, dass die Fach-
kräfte Kenntnisse über Erste Hilfe und Hy-
giene erhalten und ihre Kenntnisse regel-
mäßig aktualisieren.

– In jeder Gruppe muss ein vorschriftsmäßig
ausgestatteter Verbandkasten vorhanden
sein.

– Ärztlicher/medizinischer Bedarf und ge-
sundheitsgefährdende Stoffe sind unter
Verschluss zu halten.

5. Medizinische Versorgung 

Die regelmäßige kinder-, zahn- und fachärzt-
liche Versorgung der Minderjährigen ist für
die Dauer des Aufenthaltes in der Einrichtung
unter Beachtung des Rechtes der freien Arzt-
wahl sicherzustellen.

– Die Zustimmung der Personensorgeberech-
tigten vor der Durchführung ärztlicher Ein-
griffe und empfohlener Impfungen ist not-
wendig.

– Die Ausgabe von Medikamenten an einzelne
Minderjährige darf nur auf ärztliche An-
ordnung erfolgen und ist zu dokumentie-
ren.

– Durch geeignete Maßnahmen in der Ein-
richtung ist sicherzustellen, dass folgen-
schwere Erkrankungen, Körper- und Sin-
nesbehinderungen sowie andere Schädi-
gungen rechtzeitig erkannt werden.

– Es ist darauf zu achten, dass ärztliche und
pädagogische Maßnahmen so aufeinander
abgestimmt werden, dass sie miteinander
vereinbar sind.

Für jede Minderjährige/jeden Minderjährigen
ist eine Gesundheitsdatei zu führen. In diese
Datei dürfen nur solche Angaben aufgenom-
men werden, die für die Betreuung der/des
Minderjährigen oder den Schutz anderer
Minderjähriger oder des Personals erforder-
lich sind. Ärztliche Untersuchungen sowie
Gewichts und Wachstumskontrollen sind für
Säuglinge mindestens monatlich, für Kleinst-
kinder mindestens vierteljährlich durchzu-
führen.

6. Dokumentation

Für jede Minderjährige/jeden Minderjährigen
ist eine Einzelakte zu führen. Sie soll die Per-
sonalien der Minderjährigen/des Minder-
jährigen, deren Eltern bzw. sonstiger Sorge-
rechtsinhaber, ggf. weiterer naher Angehöri-
ger enthalten sowie:

– Geburtsurkunde/Taufschein,

– letztes Schulzeugnis,

– Daten zur gesundheitlichen Entwicklung
(siehe Ziffer 5),

– Arbeitspapiere, Lehrverträge, Lehrbeschei-
nigungen,
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– ärztliche Bescheinigung für den Arbeitge-
ber gemäß §§ 45 ff. Jugendarbeitsschutzge-
setz,

– polizeiliche Anmeldung (zweiter Wohnsitz),

– Kostenzusicherung, Vermerk über Zu-
gehörigkeit zu einer Krankenversicherung,

– Darstellung der Gründe für die Heimunter-
bringung/sozialpädagogische Diagnostik,

– Informationen über die bisherige Entwick-
lung,

– Hilfeplan und dessen Fortschreibung,

– Dokumentation „Besonderer Vorkomm-
nisse“,

– Übersicht und Fortschreibung der in der
Einrichtung verwalteten persönlichen Dinge
der Minderjährigen.

Bei Entlassung sind den Sorgeberechtigten
oder den jungen Menschen ihre persönlichen
Unterlagen auszuhändigen. Die Daten sind
vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen (siehe
Ziffer 9).

7. Unfallverhütung/Versicherung

– Der bauliche Zustand der Einrichtung ist
durch den Träger regelmäßig zu überwa-
chen.

– Bauliche Schäden, die zu einer Gefährdung
von Leben und Gesundheit führen können,
sind unverzüglich zu beheben.

– Brandverhütungsmaßnahmen, Verhaltens-
regeln im Brandfall und der Umgang mit
Löschgeräten müssen dem Personal ver-
traut sein. Die Kenntnisse müssen regel-
mäßig aktualisiert werden.

– Die regelmäßige Überwachung der Einrich-
tung einschließlich des dazugehörigen
Geländes und der Umgebung zur Verhü-
tung von Unfällen ist durch den Träger si-
cherzustellen.

– Die Einhaltung der Unfallverhütungsvor-
schriften, der Unfallversicherung und die
Anforderungen der Feuerwehr sind zu be-
achten.

– Informationen über weitere Schutzvor-
schriften sind beim Gemeindeunfallversi-
cherungsverband, bei der Eigenunfallversi-
cherung sowie bei den Berufsgenossen-
schaften zu erfragen.

– Eine Haftpflichtversicherung ist für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und für die
Minderjährigen abzuschließen.

– Für Minderjährige, die keinen Schutz durch
die gesetzliche Unfallversicherung haben,
ist eine Unfallversicherung abzuschließen.

8. Meldepflichten

Die Meldepflichten gegenüber dem Landes-
jugendamt gemäß § 47 SGB VIII und § 11 
BremAGKJHG sind einzuhalten (siehe auch
Ziffer 3.5 und 4). Dem Landesjugendamt ist
bereits vor Erteilung einer Betriebserlaubnis

das konkret für den Einsatz in der Einrichtung
vorgesehene Leitungs- und Betreuungsperso-
nal durch den Träger zu benennen. Der Trä-
ger bestätigt dem Landesjugendamt die Über-
prüfung und positive Feststellung der persön-
lichen und fachlichen Eignung des vorgese-
henen Personals.

Im Falle eines ganz oder teilweise vorgesehe-
nen Wechsel des Betreuungspersonals wäh-
rend der Betriebsführung teilt der Träger dies
dem Landesjugendamt mit und bestätigt die
Überprüfung und positive Feststellung der
persönlichen und fachlichen Eignung der vor-
gesehenen Mitarbeiter, bevor das neue Perso-
nal zur Betreuung eingesetzt wird. 

Wesentliche Veränderungen der Konzeption
und der Leistungsbeschreibung sowie bau-
liche Veränderungen der Einrichtung sind
dem Landesjugendamt mitzuteilen. Sie kön-
nen Einfluss auf die Betriebserlaubnis haben. 

Darüber hinaus sind dem Landesjugendamt
„Besondere Vorkommnisse“ zu melden, die
weitreichende Folgen für die betreuten Kin-
der, Jugendlichen und jungen Volljährigen
sowie für die Einrichtungen bzw. Einrichtungs-
teile haben können. Die Meldung an das
Landesjugendamt ist auch dem zuständigen
Jugendamt zuzuleiten. Ein Merkblatt „Beson-
dere Vorkommnisse“ wird den Trägern zur
Verfügung gestellt.

9. Datenschutz

Die Datenschutzbestimmungen der §§ 61 ff.
SGB VIII, die §§ 67 ff. SGB X und § 35 SGB I
sind einzuhalten. Die Träger der Einrichtun-
gen haben entsprechende technische und or-
ganisatorische Vorkehrungen zu treffen, um
die schutzwürdigen Belange der Betroffenen
sicherzustellen. Hierzu gehören u.a. eine ver-
schließbare Aufbewahrung der personenbe-
zogenen Unterlagen und eine Regelung der
Zugriffsbefugnis.

10. Unterrichtungspflicht des Trägers

Der Träger bzw. die Leitung einer Einrichtung
ist verpflichtet, neu eingestellte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter unverzüglich mit allen
die Einrichtung betreffenden Bestimmungen
vertraut zu machen, insbesondere

– mit der Aufsichts- und Sorgfaltspflicht
(§ 823 und § 832 BGB) sowie

– mit gesetzlichen Vorgaben, Inhalt, Zeit-
punkt und Verfahren der Verpflichtungen,
die sich aus dem Schutzauftrag bei Kindes-
wohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) ergeben.

Die Unterrichtung ist für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter regelmäßig zu wiederholen
und ggf. schriftlich nachzuweisen.

11. Betriebserlaubnis

(siehe auch Ziffer 1.2)

Der Träger ist verpflichtet, die Erlaubnis zum
Betrieb einer Einrichtung gemäß § 45 Abs. 1
Satz 1 SGB VIII bzw. einer sonstigen betreu-



ten Wohnform gemäß § 48a Abs. 1 SGB VIII
vor der Betriebsaufnahme einzuholen. Der
Träger ist nach vorangegangener Beratung
durch das Landesjugendamt für die Beach-
tung der seine Einrichtung betreffenden ge-
setzlichen Regelungen und die Einschaltung
anderer Behörden und Institutionen (beson-
ders Bauordnungsbehörde, Gesundheitsamt,
Feuerwehr) verantwortlich.

11.1 Antragstellung

Die Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb
einer Einrichtung oder sonstigen betreuten
Wohnform setzt einen schriftlichen formlosen
Antrag des Trägers voraus.

11.1.1 Unterlagen

Dem Antrag sind schriftlich beizufügen:

– eine Einrichtungskonzeption sowie eine
förmliche Leistungsbeschreibung analog
der Anlage 1 zum Landesrahmenvertrag
nach § 78f SGB VIII,

– ein Projektantrag gemäß Anlage 6 des Lan-
desrahmenvertrages (entsprechende Unter-
lagen können beim Landesjugendamt an-
gefordert werden),

– ein Nachweis über die Trägerschaft (ent-
sprechend der Rechtsform des Trägers, z.B.
Satzungs-, Vereins- oder Handelsregister-
auszug, Gesellschaftervertrag),

– ggf. ein Nachweis über die Mitgliedschaft
in einem Spitzenverband,

– ein Nachweis zur Qualifikation, Berufser-
fahrung und persönlichen Eignung der
Heimleitung,

– ein Nachweis über die Regelung der stell-
vertretenden Heimleitung,

– ein Nachweis, dass die Betreuung der Kin-
der und Jugendlichen ab Betriebsbeginn
durch eine ausreichende Anzahl fachlich
und persönlich geeigneter Betreuungskräfte
gewährleistet ist,

– ein Personaleinsatzplan,

– ein Eigentumsnachweis, Miet- oder Pacht-
vertrag,

– ggf. eine Baunutzungsänderung,

– ggf. der Nachweis über die Durchführung
der von der Bauordnungsbehörde angeord-
neten Schlussabnahme,

– eine Grundrisszeichnung, aus der die Nut-
zung der Räumlichkeiten ersichtlich ist,

– sonstige Nachweise, die je nach Einzelfall
und Standort der Einrichtung erforderlich
sein können (z.B. Genehmigung der
Zweckentfremdung von Wohnraum, Ein-
haltung des Denkmalschutzes),

– der Nachweis des Haftpflichtschutzes für
die Zahl der Betreuungsplätze, der Nach-
weis der wirtschaftlichen Sicherheit des
Trägers (liquide Reservemittel in Höhe des
Entgelts für 2 Monate pro Platz),

– Aussagen zum Finanzierungskonzept (Fach-
leistungsstunde/mtl. Entgelt/tgl. Entgelt),

– Aussagen über den Beitritt zum Landesrah-
menvertrag nach § 78f des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes,

– Aussagen zum Vertragspartner der Entgelt-
vereinbarung.

11.1.2 Örtliche Überprüfung/Zutrittsrecht

Das Zutrittsrecht ist den Vertreterinnen/Ver-
tretern des Landesjugendamtes für alle Be-
triebsteile einer Einrichtung ungehindert
durch den Träger zu gestatten. Dies beinhaltet
ggf. auch die ungestörte Kontaktaufnahme zu
den Minderjährigen und den Beschäftigten.
Örtliche Überprüfungen erfolgen

– vor der Erteilung der Betriebserlaubnis,

– während des laufenden Betriebes einer Ein-
richtung,

– soweit Anlass zu einer Überprüfung besteht
(z.B. wegen Konzept- oder Bauveränderun-
gen, Beschwerdebearbeitung etc.) oder
wenn dies vom Träger gewünscht wird (§ 46
SGB VIII).

Der Träger der Einrichtung soll bei der ört-
lichen Überprüfung mitwirken. Der örtliche
Träger der öffentlichen Jugendhilfe bzw. der
zuständige Sozialhilfeträger und der Spitzen-
verband des Einrichtungsträgers werden an
der örtlichen Prüfung beteiligt.

11.2 Prüfung durch das Landesjugendamt

Die Prüfung durch das Landesjugendamt be-
zieht sich auf die Sicherstellung von Mindest-
anforderungen bezüglich der vorgesehenen
pädagogisch/fachlichen Konzeption einer
Einrichtung. Zu berücksichtigen ist die
pädagogische Zielsetzung, die vorgesehene
Aufenthaltsdauer von Minderjährigen, deren
Alter und pädagogischer Bedarf.

Zu den zu beurteilenden Mindestanforderun-
gen an eine Einrichtung zählen:

– die Ausstattung mit persönlich und fachlich
geeignetem Leitungs- und Betreuungsper-
sonal.

– die bauliche, räumliche und sächliche Aus-
stattung,

– die gesundheitlichen und hygienischen
Verhältnisse,

– die Qualität der Versorgung und Verpfle-
gung,

– deren finanzielle und wirtschaftliche Situa-
tion.

11.3 Betriebserlaubniserteilung/Betriebserlaub-
nisrücknahme

Soweit gemäß § 45 Abs. 2 SGB VIII kein Ver-
sagungsgrund vorliegt und festgestellt wird,
dass die Mindestanforderungen erfüllt sind,
ist eine Betriebserlaubnis zu erteilen.
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Die Betriebserlaubnis kann vorläufig ausge-
sprochen und/oder mit Nebenbestimmungen
versehen werden.

Die Erlaubnis ist zu modifizieren oder zu wi-
derrufen, wenn das Wohl der Kinder oder der
Jugendlichen in der Einrichtung gefährdet ist
und der Träger nicht bereit oder in der Lage
ist, die Gefährdung abzuwenden oder wenn
wesentliche Veränderungen der personellen,
baulichen, konzeptionellen und wirtschaft-
lichen Genehmigungsvoraussetzungen ein-
getreten sind. Auflagen zur Sicherung der be-
triebsnotwendigen Mindeststandards bzw.
zur Sicherung des Kindeswohls können auch
nachträglich erteilt werden.

11.3.1 Meldung der Betriebsaufnahme

Nach Erhalt der Betriebserlaubnis hat der Trä-
ger dem Landesjugendamt die Aufnahme des
Betriebes gemäß § 47 Abs. 1 SGB VIII zu mel-
den.

11.4 Ausnahmen von den vorstehenden Regelun-
gen

Eine Befreiung von Einzelvorschriften dieser
Richtlinien kann ganz oder teilweise durch
das Landesjugendamt erteilt werden, wenn
dies nach Art der Einrichtung und ihrer vorge-
sehenen Nutzung sinnvoll und erforderlich ist
und nicht im Widerspruch zum Gebot der Kin-
deswohlsicherung bzw. der Betriebssicherheit
steht.

12. Übergangsvorschriften

Für die Überprüfung und Aktualisierung aller
bestehender Betriebserlaubnisse besteht eine
Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2013.
Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Einrichtun-
gen und sonstigen betreuten Wohnformen
entsprechend den Regelungen dieser Richtli-
nien auszustatten und/oder umzugestalten.
Das Landesjugendamt trifft mit den Trägern
der Einrichtungen Vereinbarungen über die
systematische Abwicklung der notwendigen
Prüfungen und die damit ggf. verbundene
Einreichung aktualisierter Leistungsbeschrei-
bungen und anderer ergänzender Unterla-
gen.

13. Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten zum 1. Januar 2009 in
Kraft.

Richtlinien für den Betrieb von Einrichtungen
und zur Wahrnehmung der Aufgaben zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Ein-
richtungen und sonstigen betreuten Wohnfor-
men gemäß §§ 45 bis 48a SGB VIII im Lande
Bremen vom 1. Juli 2006 treten zum 31. De-
zember 2008 außer Kraft.

14. Anpassung der Richtlinien

Sofern aus gesetzlichen oder sonstigen Grün-
den die Anpassung einzelner Bestimmungen
oder Regelungsbereiche dieser Richtlinien er-
forderlich ist, bleiben die sonstigen Regelun-
gen unberührt. Die Anpassung erfolgt unter
Wahrung der Beteiligungsverfahren und Be-

schlussfassung im Landesjugendhilfeaus-
schuss und wird im Amtsblatt der Freien Han-
sestadt Bremen veröffentlicht.

Bremen, den 4. November 2008

Die Senatorin für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales

Anlage: Empfehlungen zu den Personalstandards

Gemeinsame Wohnform für Schwangere und Müt-
ter mit ihren Kindern § 34 SGB VIII

Vom LJA empfohlener Betreuungsschlüssel: 1:2 ex-
klusive Nachtbereitschaft

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und
Kinder § 19 SGB VIII

Vom LJA empfohlener Betreuungsschlüssel: 1:3 bis
1:3,6 incl. Rufbereitschaft

Heilpädagogische Tagesgruppe

Vom LJA empfohlener Betreuungsschlüssel: 1 zu 3
bis 1 zu 4

Heimerziehung/ Wohngruppe 5 Wochentage

Vom LJA empfohlener Betreuungsschlüssel: 1:2 bis
1:2,2

Heimerziehung/Wohngruppe 7 Wochentage

Vom LJA empfohlener Betreuungsschlüssel: 1 zu 1,9
bis 1 zu 2,2

Heimerziehung heilpädagogisch/therapeutische
Wohngruppe

Vom LJA empfohlener Betreuungsschlüssel: 1 zu 1,3
bis 1 zu 1,7

Heimerziehung Familienanaloge Wohngruppe

Vom LJA empfohlener Betreuungsschlüssel: 1 zu 1,9
bis 1 zu 2,3

Erziehungsstellen

Vom LJA empfohlener Betreuungsschlüssel: 

Betreuung 0,5:1; Fachliche Leitung: 1 zu 12 (Ver-
hältnis von Mitarbeiter(in) zu Erziehungsstellen)

Heimerziehung Jugendwohngemeinschaft

Vom LJA empfohlener Betreuungsschlüssel: 1 zu 2
bis 1 zu 2,5

Betreutes Jugendwohnen

Vom LJA empfohlener Betreuungsschlüssel:  Fall-
gruppe I  1 zu 7,   Fallgruppe II: 1 zu 4

Für die jungen Mütter und Schwangeren ab dem 
8. Monat gilt ein Betreuungsschlüssel in Höhe von 
1 zu 2,67. Dieser umfasst sowohl die Betreuung der
Mütter als auch der Kinder.

Mobile Betreuung

Vom LJA empfohlener Betreuungsschlüssel: 1:2,67



Richtlinien für den Betrieb von Tageseinrichtungen
für Kinder im Land Bremen – RiBTK –

Vom 4. November 2008

Abschnitt I 

Grundlagen für die Erlaubnis und
den Betrieb von Tageseinrichtungen

1. Zweckbestimmung der Richtlinien

Diese Richtlinien dienen der Ausführung der 
§§ 45 bis 48 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) bezogen auf Tageseinrichtun-
gen für Kinder bis zu 14 Jahren in Verbindung
mit den §§ 10 und 11 des Gesetzes zur Aus-
führung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im
Lande Bremen (BremAGKJHG) und in Verbin-
dung mit dem Bremischen Tageseinrichtungs-
und Tagespflegegesetz (BremKTG). Zuständige
Behörde ist das Landesjugendamt (LJA).

Die Richtlinien dienen ebenso als Grundlage des
Beratungsangebotes des Landesjugendamtes
für Träger von Einrichtungen während der Pla-
nung und Betriebsführung gemäß § 85 Abs. 2 
Nr. 7 SGB VIII.

2. Erlaubnispflichtige Tageseinrichtungen

2.1 Bestimmung erlaubnispflichtiger Tageseinrich-
tungen

Eine Betriebserlaubnis des LJA benötigt insbe-
sondere, wer regelmäßig 6 und mehr Kinder bis
zum vollendeten 14. Lebensjahr im Umfang von
mindestens 10 Stunden pro Woche gemeinsam
bilden, erziehen und betreuen will. Dabei muss
es sich um bestimmte, verbindlich aufzuneh-
mende Kinder handeln, die in eigens für diesen
Zweck vorgesehenen Räumlichkeiten von Fach-
kräften gebildet, erzogen und betreut werden
sollen und deren individueller Betreuungsbedarf
in Institutionen 10 Stunden täglich nicht über-
schreitet.

Eine gemeinsame Bildung, Erziehung und Be-
treuung von Kindern liegt immer dann vor, wenn
sich die Anwesenheitszeiten der aufzunehmen-
den Kinder überschneiden.

2.2 Entscheidung über Zweifelsfälle

Das LJA soll bei von Ziffer 2.1 geringfügig ab-
weichenden Merkmalen im Einzelfall entschei-
den, ob eine Erlaubnispflicht nach § 45 SGB VIII
vorliegt. Ggf. soll es mit dem zuständigen Jugend-
amt abstimmen, ob an Stelle eines Betriebser-
laubnisverfahrens ein Pflegeerlaubnisverfahren
nach § 43 SGB VIII durchzuführen ist.

3. Träger von Tageseinrichtungen

Eine Betriebserlaubnis für eine Tageseinrich-
tung können insbesondere die unter § 8 des
BremKTG aufgeführten freien und kommunalen
Träger erhalten, aber auch andere juristische
Personen und natürliche Personen, sofern sie
alle hier festgelegten Voraussetzungen für den
Betrieb einer Tageseinrichtung erfüllen.

Abschnitt II

Allgemeine Anforderungen an 
Tageseinrichtungen

4. Konzeptionen für Tageseinrichtungen

Eine Betriebserlaubnis für eine Tageseinrich-
tung kann erhalten, wer unter Berücksichtigung
der vorgesehenen Tageseinrichtungsart und 
-größe sowie der Ausgangssituation der zu bil-
denden, erziehenden und zu betreuenden Kin-
der dem LJA eine Konzeption vorlegt, aus der
hervorgeht, dass die Tageseinrichtung in der 
Lage sein wird, unter strukturellen, zeitlichen,
inhaltlichen und methodisch-didaktischen Ge-
sichtspunkten eine pädagogische Arbeit zu leis-
ten, die dem Auftrag der Tageseinrichtung nach
§ 3 BremKTG zum Wohle der Kinder gerecht
wird.

Der Träger einer geplanten Tageseinrichtung
muss glaubwürdig darlegen, dass er die Wah-
rung der Grundrechte der Kinder gewährleisten
wird und insbesondere die Vermeidung von kör-
perlich oder seelisch verletzenden Erziehungs-
methoden sicherstellen wird.

Das LJA soll darauf achten, dass Tageseinrich-
tungen, die Kinder mit speziellem Förderbedarf
aufnehmen, konzeptionell, räumlich und von ih-
rer personellen Grundausstattung her in der Lage
sind, die notwendige Bildung, Erziehung und
Betreuung aller Kinder in integrativer Form zu
gewährleisten.

Ob, in welchem Umfang und unter welchen Be-
dingungen behinderte und von Behinderung be-
drohte Kinder in einer Tageseinrichtung eines
Elternvereins oder in einer privatgewerblichen
Tageseinrichtung gebildet, erzogen und betreut
werden können, ist vom LJA im Rahmen eines
Betriebserlaubnisverfahrens auf Antrag des Trä-
gers einer Tageseinrichtung festzustellen.

5. Finanzierung von Tageseinrichtungen

Eine Betriebserlaubnis für eine Tageseinrich-
tung kann erhalten, wer dem LJA nachweist,
dass die Finanzierung der Tageseinrichtung un-
ter Berücksichtigung der notwendigen Ausga-
ben zur Erfüllung des Auftrages der Tagesein-
richtung nach dem BremKTG und bzw. oder zur
Realisierung der hier aufgeführten Rahmenbe-
dingungen der Tageseinrichtung gesichert wer-
den kann und dass eine geordnete Wirtschafts-
führung gewährleistet wird.

6. Fachpersonal für die Leitung von Tageseinrich-
tungen und Gruppen

6.1 Erzieherinnen/Erzieher und Sozialpädagogin-
nen/Sozialpädagogen 

Es gilt das Fachkräftegebot nach § 72 SGB VIII.

Tageseinrichtungen und kombinierte Tagesein-
richtungen müssen von sozialpädagogischen
Fachkräften geleitet werden. Das sind in der Re-
gel Erzieherinnen/Erzieher oder Sozialpädago-
ginnen/Sozialpädagogen, jeweils mit staatlicher
Anerkennung.
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Geeignete, berufserfahrene Sozialpädagogin-
nen/Sozialpädagogen sind vorzusehen für die
Leitung: 

– von Kindergärten, Horten und kombinierten
Tageseinrichtungen mit insgesamt mindes-
tens 80 Kindern,

– von Krippen, Tageseinrichtungen für Klein-
kinder und von kombinierten Tageseinrich-
tungen mit insgesamt mindestens 32 Kindern
unter 3 Jahren.

Für die Leitung von Tageseinrichtungen mit we-
niger Kindern sind geeignete, berufserfahrene
Erzieherinnen/Erzieher vorzusehen; das gilt
auch für eingruppige Tageseinrichtungen. 

Für die Leitung der einzelnen Kindergruppen in
mehrgruppigen Tageseinrichtungen sind geeig-
nete Erzieherinnen/Erzieher vorzusehen.

6.2 Ausnahmeentscheidungen des LJA

Das LJA kann im Wege einer Ausnahmeent-
scheidung für die Leitung einer Tageseinrich-
tung/einer Tageseinrichtungsgruppe eine be-
stimmte andere Fachkraft (z.B. eine pädagogi-
sche, heilpädagogische, pädagogisch-pflegeri-
sche) befristet oder unbefristet als gleichwertig
anerkennen, wenn der Träger der Tageseinrich-
tung zusammen mit der betreffenden Fachkraft
nachweisen kann, dass letztere theoretisch,
fachpraktisch und persönlich genau so qualifi-
ziert ist für eine bestimmte Tätigkeit wie eine für
diese Tätigkeit regulär vorgesehene sozial-
pädagogische Fachkraft.

7. Gebäude- und Raumplanung sowie Ausstattung
von Tageseinrichtungen

7.1 Baugenehmigung

Der Träger einer Tageseinrichtung muss dem
LJA nachweisen, dass für den Neubau, den Än-
derungsbau oder die beabsichtigte Nutzungsän-
derung von Gebäudeteilen zum Zwecke des Be-
triebes einer Tageseinrichtung vom Bauherrn/
Eigentümer des Gebäudes ein Baugenehmi-
gungsverfahren eingeleitet worden ist. Vor Inbe-
triebnahme der Tageseinrichtung hat der Träger
dem LJA eine Bescheinigung über die erfolgte
Bauabnahme vorzulegen oder selbst den Nach-
weis zu erbringen, dass alle im Baugenehmi-
gungsverfahren erteilten Auflagen erfüllt wor-
den sind  (§§ 64 und 68 der Bremischen Landes-
bauordnung). 

7.2 Geeignete Standorte und Gebäude

Tageseinrichtungen sollen weder an stark befah-
renen, unübersichtlichen und besonders lärm-
intensiven Straßen liegen, noch in der Nähe von
Anlagen, in denen gesundheitsgefährdende Ga-
se, Dämpfe, Dauerlärm, störende Gerüche und
Stäube entstehen.

Tageseinrichtungen in Mehrzweckgebäuden
müssen von anderen Gebäudenutzern ungestört
betrieben werden können; sie sollen einen eige-
nen Eingang haben, und sie dürfen von Unbe-
fugten nicht unbemerkt betreten werden kön-
nen.

Tageseinrichtungen dürfen nicht in Gebäuden
eingerichtet werden, in denen sich Betriebe be-
finden, die nach dem Jugendschutzgesetz von
Kindern bis zu 14 Jahren gar nicht oder nur in
Begleitung von Erwachsenen betreten werden
dürfen.

7.3 Fremdnutzung von Tageseinrichtungsgebäuden

Die für den Betrieb von Tageseinrichtungen vor-
gesehenen Räumlichkeiten dürfen in der Regel
nicht fremdgenutzt werden. Eine teilweise Mit-
nutzung für andere Angebote der Kinder- und
Jugendhilfe ist zulässig, sofern dies den Betrieb
der Tageseinrichtung nicht einschränkt oder
stört. Bei gelegentlicher Nutzung der Räumlich-
keiten einer Tageseinrichtung außerhalb ihrer
regulären Öffnungszeiten für andere kulturelle
oder soziale Zwecke soll zur Sicherung des
störungsfreien und uneingeschränkten Betrie-
bes vom Träger mehrerer betroffener Tagesein-
richtungen eine Nutzungsregelung erlassen
werden, und/oder es sollen für die einzelnen Ta-
geseinrichtungen Nutzungsverträge abge-
schlossen werden.

7.4 Planung, Zuordnung und Gestaltung der Räume
für Kinder

Als Gruppenräume für Kinder dürfen keine
Durchgangs- oder gefangenen Räume vorgese-
hen werden. Für Kinder im Alter von unter drei
Jahren sollen ebenerdige Räume genutzt werden.

Bei der Planung aller Räumlichkeiten für Kinder
ist insbesondere zu achten auf

– dem jeweiligen Zweck entsprechende Netto-
Grundflächen und lichte Höhen von mindes-
tens 2,4 m,

– ausreichende Durchlüftungsmöglichkeiten,
ausreichendes Tageslicht und ausreichenden
Sonnenschutz,

– ausreichende Schallisolierung (Akustikdecken
in Neu- und Umbauten),

– trittsichere, splitterfreie, fugenlose, fußwarme
und leicht zu reinigende Fußböden, 

– Vermeidung von scharfen Kanten an Heizkör-
pern, Fensterbänken, Türen und Gebrauchs-
gegenständen,

– Sicherung von elektrischen und mit Gas be-
triebenen Anlagen sowie von Heizungen,

– Sicherheitsglas oder Materialien mit mindes-
tens gleichwertigen Sicherheitseigenschaften
bei vorgesehenen Verglasungen (nach den
Vorgaben der Unfallkasse),

– gefahrlose Konstruktionen von Geländern an
Treppen, Balkonen und Umwehrungen von 
2. Spielebenen, 

– beidseitige Handläufe an Treppen unter
Berücksichtigung der durchschnittlichen Größe
der Kinder,

– freie Durchgänge in notwendigen Fluren in
ausreichender Breite, 

– Wassertemperatur von höchstens 45 Grad an
Wasserentnahmestellen,



– Verzicht auf Dreh- oder Schwingtüren.

(Siehe: Abschnitte 4 – 8 der Bremischen Lan-
desbauordnung; außerdem: Unfallkasse der
Freien Hansestadt Bremen: Richtlinien für
Kindergärten – Bau und Ausrüstung)

Alle von den Kindern regelmäßig zu nutzenden
Räume: Gruppenräume, Sanitärbereiche, Gar-
deroben, Differenzierungs-, Ruhe- und Mehr-
zweckräume sollen in einer zweckentsprechen-
den Zuordnung zueinander geplant werden, so
dass sie leicht erreichbar sind, ohne ständige
Aufsicht von den Kindern genutzt werden kön-
nen und ohne unnötige gegenseitige Störung
vielfältige Spiel-, Bewegungs- und Lernaktivitä-
ten zulassen. Bei der Innenausstattung der
Räume für Kinder sind unter Berücksichtigung
der jeweiligen Altersgruppen bzw. Alters-
mischungen Einrichtungsgegenstände so zu
wählen und zu arrangieren, sowie Spiel-, Gestal-
tungs-, Lern- und Bewegungsmaterialien nach
Art und Vielfalt so vorzusehen, dass eine umfas-
sende und möglichst optimale Förderung aller
Kinder im Sinne des § 3 BremKTG im Rahmen
von freien und gebundenen Aktivitäten sowie
bei alltäglichen Verrichtungen ermöglicht wird.

Für Kindergartenkinder sind ausreichende Ruhe-
möglichkeiten in lärmgeschützten Räumen vor-
zusehen. Für Kinder unter 3 Jahren sind ent-
sprechende Ruhemöglichkeiten jederzeit ver-
fügbar zu halten.

7.5 Funktions-/Arbeitsräume des Personals 

In Abhängigkeit von der Zahl der für eine Ta-
geseinrichtung oder eine kombinierte Tagesein-
richtung vorgesehenen Kinder, der täglichen Be-
treuungszeiten der Kinder und des erforder-
lichen sozialpädagogischen und sonstigen Per-
sonals sind in ausreichender Größe vorzusehen:

– ein Leitungsbüro, ausgestattet unter anderem
mit einem verschließbaren Schrank für Unter-
lagen, die dem Datenschutz oder der Wah-
rung des Sozialgeheimnisses unterliegen,

– ein Mitarbeiterraum, 

– ein für die jeweilige Zahl der Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter ausreichender Sanitärbereich
und eine Garderobe,

– eine Küche, die der Art und Zahl der täglich
zu erstellenden Essensportionen entspricht
und deren Ausgestaltung die Einhaltung der
Vorschriften zur Lebensmittelhygiene ermög-
licht,

– ein Vorratsraum für die Lagerung von not-
wendigen Lebensmitteln,

– ausreichende Abstellräume bzw. Schränke für
diverse Materialien, Gebrauchsgegenstände
und Spielgeräte.

Funktions-, Aufenthalts- und Arbeitsräume des
Personals sollen unter Berücksichtigung von § 5
des Arbeitsschutzgesetzes, der Arbeitsstätten-
verordnung, des Gesetzes über technische Ar-
beitsmittel sowie der Unfallverhütungsvorschrif-
ten der Unfallkassen eingerichtet werden.

7.6 Außengelände

Zu einer Tageseinrichtung/einer kombinierten
Tageseinrichtung gehört ein bespielbares und
eingefriedetes Außengelände in ausreichender
Größe und mit barrierefreien Zugängen. Ca. 10 m2

pro Kind sollen angestrebt werden.

Für unterschiedliche Aktivitäten sind verschie-
dene Bodenbeschaffenheiten erforderlich: be-
spielbare Rasenflächen, andere Naturböden und
teilweise gepflasterte Flächen.

Bepflanzungen sollen dem Sichtschutz, dem
Schutz vor Zugluft und vor intensiven Sonnen-
einstrahlungen sowie der Förderung der Natur-
erfahrung, -kenntnis und -verbundenheit dienen.
Bei der Auswahl von Bepflanzungen müssen
mögliche Gesundheitsgefährdungen beachtet
werden.

Außenspielgeräte müssen dem Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz entsprechend beschafft
und nach der Gebrauchsanleitung des Herstel-
lers aufgebaut, instandgehalten und geprüft
werden. 

Außenspielgelände sollen in vielfältiger Weise
fein- und grobmotorische Geschicklichkeit, die
Koordination von Wahrnehmung und Bewegung
sowie den spielerischen Umgang mit natür-
lichen Gegebenheiten ermöglichen. 

Ein Teil des Außengeländes soll für die Bepflan-
zung und sonstige Gestaltung durch die Kinder
abgegrenzt werden.

Bei fehlenden Flächen kann für kleinere Ta-
geseinrichtungen ausnahmsweise auf ein eige-
nes Außengelände verzichtet werden, wenn
durch ein großzügiges Raumangebot und durch
in der Nähe der Tageseinrichtung befindliche
Grünanlagen oder Spielplätze vergleichbare
Zwecke erreicht werden können.

8. Schutzvorschriften für den laufenden Betrieb
von Tageseinrichtungen

8.1 Kinderdatei

Alle in eine Tageseinrichtung aufgenommenen
Kinder sind in eine Datei aufzunehmen. Diese
muss die vollständigen Personalangaben des
Kindes, die Namen, Anschriften und Telefon-
nummern der Erziehungsberechtigten, bei de-
nen das Kind ständig lebt, sowie der Personen-
sorgeberechtigten des Kindes enthalten. Außer-
dem sind der Name und die Telefonnummer des
betreuenden Kinderarztes zu vermerken.

Ferner ist zu vermerken, wenn eine Person
durch Willenserklärung der Personensorgebe-
rechtigten oder durch Gerichtsbeschluss vom
Kontakt mit einem Kind ausdrücklich ausge-
schlossen worden ist.

8.2 Datenschutz und Wahrung des Sozialgeheim-
nisses

Die Träger von Tageseinrichtungen haben alle
neuen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter auf den er-
forderlichen Datenschutz und die notwendige
Wahrung des Sozialgeheimnisses hinzuweisen
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(§§ 67 bis 85a des Zehnten Sozialgesetzbuches
in Verbindung mit § 61 Abs. 4 SGB VIII; § 35 des
Ersten Sozialgesetzbuches). 

Dateien und Akten mit persönlichen Angaben
von Kindern und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
sind in Schränken mit Sicherheitsschlössern auf-
zubewahren. Elektronisch erfasste Daten und
persönliche Angaben von Kindern sind vor un-
befugter Einsicht oder Nutzung zu sichern.

8.3 Gesundheit und Hygiene

Träger und Leitungen von Tageseinrichtungen
haben sicherzustellen, dass Kinder eine Ta-
geseinrichtung nicht besuchen dürfen und dass
pädagogische und andere Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter in einer Tageseinrichtung nicht tätig
sein dürfen, wenn sie an einer unter § 34 Abs. 1
des Infektionsschutzgesetzes aufgeführten
Krankheit leiden, einer dieser Erkrankungen
verdächtig sind oder wenn sie mit Kopfläusen
befallen sind.

Neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Tagesein-
richtungen sind nach § 35 des Infektionsschutz-
gesetzes vom Arbeitgeber vor der Aufnahme ih-
rer Tätigkeit und im Weiteren mindestens im
Abstand von zwei Jahren über die gesundheit-
lichen Anforderungen und Mitwirkungspflich-
ten nach § 34 zu belehren.

Neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter dürfen im
Küchenbereich einer Tageseinrichtung erst be-
schäftigt werden, wenn sie eine Bescheinigung
des Gesundheitsamtes – bei Aufnahme der Erst-
tätigkeit nicht älter als 3 Monate – darüber vor-
gelegt haben, dass eine Belehrung über Tätig-
keits- und Beschäftigungsverbote bei Erkran-
kungen nach § 42 des Infektionsschutzgesetzes
erfolgt ist. 

Bei der Lagerung von und dem Umgang mit Le-
bensmitteln ist die Lebensmittelhygieneverord-
nung zu beachten.

Für jede Tageseinrichtung ist die notwendige
ärztliche Beratung in Gesundheitsangelegenhei-
ten sicherzustellen.

8.4 Unfallverhütung und Gesundheitsschutz

Die Träger von Tageseinrichtungen haben alle
neuen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter über die
Aufsichtspflicht (§ 832 Bürgerliches Gesetzbuch
– BGB), die laufende Verkehrssicherungspflicht
(§ 823 BGB), die notwendige Sicherheit und den
Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 12 Arbeits-
schutzgesetz) sowie den notwendigen Brand-
schutz zu informieren.

Sie haben für die Beachtung der Unfallverhü-
tungsvorschriften der Unfallkasse der Freien
Hansestadt Bremen während des laufenden Be-
triebes und insbesondere für die regelmäßige
Überprüfung der Brandschutzeinrichtungen und
aller technischen Geräte zu sorgen.

In jedem Gebäude einer Tageseinrichtung ist ein
nach DIN 13517 ausgestatteter und gekenn-
zeichneter, jeder Zeit erreichbarer Verbands-
kasten vorzusehen; für Ausflüge, Ausreisen ist
eine Sanitätstasche vorzusehen.

Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbei-
ter einer Tageseinrichtung müssen als Ersthelfer
bei einer von der Unfallkasse anerkannten Or-
ganisation ausgebildet sein. Eine regelmäßige
Fortbildung ist sicherzustellen.

Abschnitt III

Tageseinrichtungsarten und ihre 
Mindeststandards

9. Tageseinrichtungsarten

Vom LJA werden insbesondere die unter den 
§§ 4 – 7 des BremKTG aufgeführten, nachfol-
gend beschriebenen Tageseinrichtungsarten er-
laubt.

10. Krippen, Kleinkindgruppen und Spielkreise für
Kinder unter 3 Jahren

10.1 Gruppengrößen und Altersgrenzen

Für Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren sollen
nicht mehr als 8, in Ausnahmefällen nicht mehr
als 10 Kinder zugelassen werden, die dort bis zum
Ablauf des Kindergartenjahres gebildet, erzo-
gen und betreut  werden können, in dem sie das
3. Lebensjahr vollendet haben.

Pro Krippengruppe und Kleinkindgruppe sollen
höchstens bis zu 3 Kinder im Alter von 8 Wochen
bis zum vollendeten 12. Lebensmonat zugelas-
sen werden.

Für sozialpädagogische Spielkreise sollen nur
Kinder vom vollendeten 12. Lebensmonat an zu-
gelassen werden.

10.2 Personalausstattung

Für die Leitung dieser Gruppen soll in der Regel
nur eine Erzieherin/ein Erzieher zugelassen
werden, die/der ständig von einer zweiten Fach-
kraft unterstützt wird, in der Regel einer Kinder-
pflegerin/einem Kinderpfleger mit staatlicher
Anerkennung oder einer Sozialassistentin/ei-
nem Sozialassistenten. Bei Bedarf kann eine der
Fachkraftstellen mit einer staatlich anerkannten
Kinderkrankenschwester besetzt werden.

Der Zeitumfang des Arbeitsvertrages der Grup-
penleiterin/des Gruppenleiters soll mindestens
der regulären Betreuungszeit der Kindergruppe
entsprechen, soweit der jeweils anzuwendende
Tarifvertrag dem nicht entgegensteht.

Für Kleinkindgruppen der Elternvereine und für
Spielkreise kann das LJA im Einzelfall erlauben,
dass die zweite Fachkraft durch einen geeigne-
ten Elterndienst oder durch eine andere geeig-
nete volljährige Hilfskraft ersetzt wird. Dies gilt
jedoch dann nicht, wenn aufgrund des Bedarfes,
der räumlichen und konzeptionellen Gegeben-
heiten ausnahmsweise 9 - 10 Kinder zugelassen
werden sollen.

Im Falle eines Ausfalls der Gruppenleitung kann
eine Gruppe dieser Art nur kurzfristig von 2 El-
ternteilen weitergeführt werden.

10.3 Raumgrößen und Raumausstattungen

Pro Kleinkind müssen 3,5 m2 Gruppenraum und
ausreichend Ruhe- und Differenzierungsraum
zur Verfügung stehen.



Die Nasszellen für je 8 Kinder müssen mindes-
tens enthalten: 1 Waschbecken, 1 Kleinkind-
wanne oder -duschwanne, 1 Kleinkindtoilette, 
1 Wickelkommode, Fächer für individuelle Pfle-
gemittel und Ersatzwäsche der Kinder sowie
ausreichend Wandfläche für kindgerecht anzu-
bringende Handtuchhaken. 

Die Kindergarderobe muss für jedes Kind Auf-
hängevorrichtungen und Ablagen für Straßen-
kleidung und Schuhe enthalten.

11. Kindergärten und Spielkreise für Kinder vom
vollendeten 3. Lebensjahr

11.1 Gruppengrößen und Altersgrenzen

Für Kindergartengruppen und vergleichbare
Spielkreise sollen nicht mehr als 20 Kinder vor-
gesehen werden, die dort in der Regel von ihrem
vollendeten 3. Lebensjahr bis zu ihrem Eintritt in
die Schule gebildet, erzogen und betreut  wer-
den.

Ortsgesetzliche Regelungen zur möglichen He-
rabsetzung der unteren Altersgrenze um höchs-
tens 2 Monate für die Aufnahme von Kindern am
1. August verändern die Mindestanforderungen
an die Rahmenbedingungen nicht.

Ob und wie viele Kinder eine Kindergartengruppe
eines Elternvereins aufnehmen kann, die erst im
Laufe des Kindergartenjahres das 3. Lebensjahr
vollenden, wird im Rahmen der jeweiligen Be-
triebserlaubnis unter Berücksichtigung der Ge-
samtzahl der Kinder einer Gruppe und der je-
weiligen Personalausstattung festgelegt.

11.2 Personalausstattung

Für die Leitung einer Kindergartengruppe ist
eine Erzieherin/ein Erzieher vorzusehen. Not-
wendige Vertretungen sind in der Regel auch
durch Erzieherinnen/Erzieher zu gewährleisten.

Für Kindergärten der Elternvereine und für
Spielkreise kann das LJA im Einzelfall erlauben,
dass die regulären, kurzfristig notwendigen Ver-
tretungen von einer Kinderpflegerin, 2 Eltern-
teilen oder 2 anderen geeigneten volljährigen
Personen gewährleistet werden.

Für Tageseinrichtungen, die nur aus einer ein-
zelnen Kindergartengruppe bestehen, muss eine
zweite geeignete erwachsene Person in ständi-
ger Rufbereitschaft im Gebäude der Kindergruppe
zur Verfügung stehen. Sie muss sich ständig in
der Kindergruppe aufhalten, wenn in die Gruppe
regulär mehr als 14 Kinder aufgenommen wer-
den sollen. 

11.3 Raumgrößen und Raumausstattungen

Pro Kindergartenkind müssen 2,5 m2 Gruppen-
raum und mindestens 0,5 m2 Differenzierungs-
raum zur Verfügung stehen.

Die Nasszellen müssen für je 10 Kinder mindes-
tens enthalten: 1 Waschbecken, 1 Kindertoilette,
außerdem ausreichend Platz für das Anbringen
eines Handtuchhakens für jedes Kind. In mehr-
gruppigen Kindergärten muss auch eine Dusch-
wanne zur Verfügung stehen.

Die Kindergarderobe muss für jedes Kind Auf-
hängevorrichtungen und Ablagen für Straßen-
kleidung und Schuhe sowie für Turn- und
Schwimmzeug enthalten.

12. Alterserweiterte Kindergartengruppen für Kin-
der vom vollendeten 18. Lebensmonat an

12.1 Gruppengrößen und Altersstrukturen

Für diese Gruppen sollen insgesamt nicht mehr
als 15 Kinder vorgesehen werden, von denen
höchstens 5 Kinder unter 3 Jahre alt sein sollen.

12.2 Personalausstattung

Für die Leitung einer alterserweiterten Kinder-
gartengruppe ist eine Erzieherin/ein Erzieher
vorzusehen, die ständig von einer zweiten Fach-
kraft unterstützt wird, in der Regel von einer
Kinderpflegerin/einem Kinderpfleger mit staat-
licher Anerkennung oder einer Sozialassisten-
tin/einem Sozialassistenten. Bei Ausfällen der
Erst- oder Zweitkräfte sind Vertretungen mit der
gleichen Qualifikation vorzusehen.

12.3 Raumgrößen und Raumausstattungen

Pro Kleinkind müssen 3,5 m2 und pro Kindergar-
tenkind müssen 2,5 m2 Gruppenraum zur Verfü-
gung stehen, ferner pro Kind ausreichend Diffe-
renzierungs- und Ruheraum.

Die Nasszellen müssen für je 15 Kinder enthal-
ten: 2 Waschbecken, 2 Kindertoiletten, 1 Klein-
kindwanne oder Duschwanne, 1 Wickelkommo-
de, ausreichend Wandfläche für das Anbringen
eines Handtuchhakens für jedes Kind sowie
Fächer für individuelle Pflegemittel und Er-
satzwäsche für die Kleinkinder.

Die Kindergarderobe muss für jedes Kind Auf-
hängevorrichtungen und Ablagen für Straßen-
kleidung und Schuhe sowie für Schwimm- und
Turnzeug enthalten.

13. Horte

13.1 Gruppengrößen

Für Hortgruppen mit Grundschulkindern sollen
nicht mehr als 20 Kinder vorgesehen werden.

13.2 Personalausstattung

Die Personalausstattung ist wie für Kindergärten
vorzusehen (Ziffer 11.2).

13.3 Raumgrößen und Raumausstattungen

Räume und ihre Ausstattung sind unter Berück-
sichtigung der Altersgruppe wie für Kindergär-
ten vorzusehen (Ziffer 11.3). Die Kindertoiletten
sollen jeweils für Mädchen und Jungen getrennt
sein.

14. Alterserweiterte Tageseinrichtungsgruppen für
Kindergarten- und Grundschulkinder

14.1 Gruppengrößen

Für alterserweiterte Tageseinrichtungsgruppen
mit Kindergarten- und Grundschulkindern sol-
len insgesamt nicht mehr als 20 Kinder vorgese-
hen werden.
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14.2 Personalausstattung

Für die Leitung einer alterserweiterten Ta-
geseinrichtungsgruppe ist eine Erzieherin/ein
Erzieher vorzusehen. Notwendige Vertretungen
sind auch durch Erzieherinnen/Erzieher zu ge-
währleisten.

Bei mindestens 10 aufgenommenen Kindergar-
tenkindern, die ganztags betreut und gefördert
werden müssen, ist ab 13 Uhr eine zweite Fach-
kraft erforderlich.

14.3 Raumgrößen und Raumausstattungen

Für jedes aufgenommene Kind müssen 2,5 m2

Gruppenraum und 1,0 m2 Differenzierungsraum
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gelten
die Regelungen für Kindergärten und Horte (Zif-
fern 11.3 und 13.3).

15. Alterserweiterte Tageseinrichtungsgruppen für
Kleinkinder, Kindergartenkinder und Schul-
kinder

15.1 Gruppengrößen und Altersstrukturen

Für alterserweiterte Tageseinrichtungsgruppen
sollen nicht mehr als 16 Kinder vorgesehen wer-
den, davon sollen höchstens 5 Kinder unter 
3 Jahre alt sein.

15.2 Personalausstattung

Für die Leitung einer alterserweiterten Ta-
geseinrichtungsgruppe dieser Art ist eine Erzie-
herin/ein Erzieher vorzusehen. Notwendige Ver-
tretungen sind durch Erzieherinnen/Erzieher zu
gewährleisten. Während der regulären täglichen
Betreuungszeit der Kleinkinder muss eine zweite
Fachkraft ständig in der Gruppe anwesend sein.
Während der regulären täglichen Betreuungs-
zeit der Kleinkinder muss eine zweite Fachkraft
ständig in der Gruppe anwesend sein. 

15.3 Raumgrößen und Raumausstattungen

Pro Kleinkind müssen 3,5 m2 und pro Kindergar-
ten- und Schulkind müssen 2,5 m2 Gruppenraum
zur Verfügung stehen, außerdem pro Kind aus-
reichend Ruhe- und Differenzierungsraum. 

16. Tageseinrichtungsgruppen für Schulkinder
vom 10. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr

16.1 Gruppengrößen

Für Gruppen mit älteren Schulkindern sollen
nicht mehr als 20 Kinder vorgesehen werden.

16.2 Personalausstattung

Für die Leitung der Gruppen mit älteren Schul-
kindern ist eine Erzieherin/ein Erzieher vorzuse-
hen. Notwendige Vertretungen sind durch Er-
zieherinnen/Erzieher zu gewährleisten.

Sofern sich diese Gruppen nicht in Gebäuden
der Tageseinrichtungen für Kinder befinden,
muss eine zweite geeignete erwachsene Person
in ständiger Rufbereitschaft innerhalb des Ge-
bäudes zur Verfügung stehen.

16.3 Raumgrößen und Raumausstattungen

Pro Schulkind sind 2,5 m2 Gruppenraum vorzu-
sehen. 

Bei einer Mitnutzung von Gemeinschaftsräumen
in Mehrzweckgebäuden ist sicherzustellen, dass
ein ausreichender Sanitärbereich getrennt für
Mädchen und Jungen zur Verfügung steht und
das ausreichende Möglichkeiten in Mehrzweck-
und Funktionsräumen zu altersentsprechenden,
verschiedenartigen Tätigkeiten gegeben sind.

17. Bewertungen durch das LJA

17.1 Anforderung: Öffnung der Kindergruppen

Je nach Alter der Kinder, nach Größe der Ta-
geseinrichtung und je nach dem Zeitpunkt im
Ablauf des Kindergarten- und Hortjahres ist es
erforderlich, die Erfahrungs- und Aktivitätsräume
der Kinder über die Möglichkeiten einer einzel-
nen Gruppe und einer Tageseinrichtung hinaus
zu erweitern. Das gilt insbesondere für den
Schulkinderbereich.

In diesen Zusammenhängen sind die unter 
Ziffer 10 bis 16 aufgeführten Kriterien vom LJA
als Kinder-Personal-Raum-Relationen zu begrei-
fen und nicht als isoliert zu betrachtende Stan-
dards und nicht als unabdingbare Gruppengren-
zen.

Je jünger und je unsicherer die einzelnen Kinder
einer Tageseinrichtung sind, um so mehr ist
strukturell und konzeptionell sicherzustellen,
dass trotz Öffnung der Gruppen innerhalb der
Tageseinrichtung eine für jedes Kind erkennbare
Bezugsgruppe erhalten bleibt, außerdem eine
vertraute erwachsene Hauptbezugsperson, die
unter anderem für die Beobachtung und Beglei-
tung der Gesamtentwicklung des Kindes verant-
wortlich ist.

17.2 Ausnahmeentscheidungen und Erhöhung von
Mindestanforderungen durch das LJA

Die in diesen Richtlinien festgelegten Mindest-
anforderungen werden vom LJA für jede einzelne
Tageseinrichtung bzw. kombinierte Tagesein-
richtung im Gesamtzusammenhang gewürdigt.
Das LJA kann Ausnahmen  von einzelnen Min-
destanforderungen zulassen, soweit dadurch die
angemessene Förderung und Betreuung der
Kinder  nicht beeinträchtigt wird.

Ist ein Träger/eine Tageseinrichtung nicht oder
noch nicht in der Lage, bestimmte unabdingbare
Mindestanforderungen zu erfüllen, kann das
LJA zum Ausgleich einzelne andere Anforde-
rungen befristet oder unbefristet erhöhen, z.B.
durch Senkung der Höchstkinderzahlen, durch
quantitativ oder qualitativ erhöhte Anforderun-
gen an die Personalausstattung, durch Begren-
zung der täglich möglichen Höchstbetreuungs-
zeit oder durch Begrenzung der Altersspanne
der aufzunehmenden Kinder.

Abschnitt IV

Betriebserlaubnisse

18. Information und Beratung von Interessenten
und Antragstellern durch das LJA

Die an der Gründung, Erweiterung oder Umwid-
mung einer Tageseinrichtung Interessierten
werden vom LJA auf Nachfrage durch Heraus-



gabe geeigneter Informationsmaterialien, der
gesetzlichen Grundlagen und dieser Richtlinien
informiert. Bei Bedarf sollen sie unter Berück-
sichtigung der Angebotsplanungen der Jugend-
ämter und der vorgesehenen Altersgruppe und
Größe einer geplanten Tageseinrichtung hin-
sichtlich der räumlichen, materiellen und perso-
nellen Ausstattung beraten werden.

19. Betriebserlaubnisverfahren

19.1 Antragstellung

Nach Einleitung des Baugenehmigungsverfah-
rens ist vom Träger beim LJA ein schriftlicher
Antrag auf eine Betriebserlaubnis für die Ta-
geseinrichtung zu stellen. Dem Antrag sind bei-
zufügen:

– Satzung des Trägers und Nachweis der Ge-
meinnützigkeit (soweit nicht vorliegend),

– Beschreibung der vorgesehenen Tagesein-
richtungsart (Altersgruppen und Platzzahlen),

– aktuelle Bauzeichnung mit Maßangaben für
das Gebäude/Teilgebäude,

– Name und genaue Anschrift der Tagesein-
richtung,

– Skizze für das Außengelände mit vorgesehe-
ner Ausstattung,

– aktuelle sozialpädagogische Konzeption für
die Tageseinrichtung,

– Darstellung der vorgesehenen Finanzierung
der Tageseinrichtung,

– Bescheinigung über die Bauabnahme bzw.
Nachweis der Erfüllung aller Auflagen aus
dem Baugenehmigungsverfahren.

Vor der Erteilung einer Betriebserlaubnis ist dem
LJA die Leitung der Einrichtung, alle sozial-
pädagogischen und anderen, für die Arbeit mit
den Kindern vorgesehenen Fachkräfte und Per-
sonen (jeweils mit vollständigem Namen und mit
der Art des Berufsabschlusses bzw. der staat-
lichen Anerkennung) mitzuteilen. Der Träger
bestätigt dem LJA die Überprüfung und positive
Feststellung der persönlichen und fachlichen
Eignung des vorgesehenen Personals.

Falls keine Vereinbarung nach § 72a Satz 3 
SGB VIII zwischen dem Träger der öffentlichen
Jugendhilfe und dem Träger einer Einrichtung
besteht, hat sich der Träger bei der Einstellung
und in regelmäßigen Abständen von spätestens
5 Jahren von den zu beschäftigenden Personen
ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 1 des Bun-
deszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen.

19.2 Prüfung durch das LJA

Vor der Erteilung oder Änderung einer Be-
triebserlaubnis durch das LJA findet ein Ge-
spräch mit dem Träger und der vorgesehenen
Leitung der Tageseinrichtung sowie eine ört-
liche Prüfung statt.

Die örtliche Prüfung des Gebäudes/Gebäude-
teiles und des Außengeländes ist den Vertrete-
rinnen/Vertretern des LJA, die sich ausgewiesen
haben, ungehindert zu gestatten, und es sind ih-

nen alle für die Prüfung erforderlichen Informa-
tionen zu geben (§ 46 SGB VIII).

Im Rahmen der Prüfung des LJA werden ggf.
Auflagen erteilt, die vor Erteilung der Be-
triebserlaubnis bzw. vor der Aufnahme der Ar-
beit mit den Kindern zu erfüllen sind.

Die örtliche Prüfung wird vom LJA den Erforder-
nissen des Einzelfalles entsprechend wiederholt.
Das gilt insbesondere bei entsprechenden An-
fragen und Anträgen des Trägers, bei noch nicht
ausreichend erprobten pädagogischen Konzep-
tionen, bei nachträglich aufgetretenen Mängeln
und bei Beschwerden von Eltern über räumliche
und personelle Gegebenheiten sowie über das
Verhalten von einzelnen Mitarbeiterinnen/Mit-
arbeitern oder über die pädagogische Arbeit der
Tageseinrichtung.

Behörden, die auf der Basis anderer gesetzlicher
Bestimmungen für Tageseinrichtungen relevante
Aufsichtsfunktionen ausüben, werden vom LJA
über die Termine für die örtlichen Prüfungen in-
formiert.

19.3 Betriebserlaubnis des LJA

Nach Vorlage und Prüfung aller Unterlagen und
nach Erfüllung der Auflagen wird vom LJA die
Betriebserlaubnis erteilt. 

Sie muss insbesondere enthalten:

– Bezeichnung des Trägers der Tageseinrich-
tung,

– Bezeichnung des Gebäudes/des Gebäudetei-
les, in dem die Tageseinrichtung geführt wird,

– Einrichtungsart, Zahl der genehmigten Plätze
und Altersmischung bzw. Altersgrenzen,

– sozialpädagogische Leitung und pädagogi-
sches Personal nach erforderlicher Zahl und
Qualifikation,

– andere erforderliche Nebenbestimmungen,
wie z.B. die notwendige Begrenzung von Be-
treuungszeiten, die Befristung, der Widerrufs-
vorbehalt, die Auflagen für den Betrieb,

– Rechtsbehelfsbelehrung.

19.4 Meldepflichten der Träger nach § 47 SGB VIII

Vor Erhalt der Betriebserlaubnis und vor Auf-
nahme des Kinderbetriebes sind dem LJA zu
melden:

– Name und Anschrift des Trägers (soweit
geändert),

– Name der Tageseinrichtung (soweit geän-
dert),

– genauer Zeitpunkt der geplanten Betriebsauf-
nahme,

– Zahl und Alter der für die Aufnahme verbind-
lich vorgesehenen Kinder sowie Gruppen,

– Bestätigung der Erfüllung aller im voraus vom
LJA erteilten Auflagen (Anlage 2).

Während des laufenden Betriebes hat der Träger
nach § 47 Abs. 1 unaufgefordert und unverzüg-
lich dem LJA grundlegende Änderungen der
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Konzeptionen, sowie grundlegende Änderun-
gen der Angebotsarten oder -formen seiner Ta-
geseinrichtungen zu melden. Alle angestrebten
Veränderungen, die der bisherigen Betriebser-
laubnis widersprechen oder durch sie noch nicht
erfasst sind, sind rechtzeitig im voraus zu bean-
tragen (Anlage 1).

Alle Änderungen in der Einrichtungsleitung und
bei den sonstigen Fachkräften sind mit vollstän-
digem Namen und mit der Art des Berufsab-
schlusses bzw. der staatlichen Anerkennung und
der Bestätigung der Überprüfung und positiven
Feststellung der persönlichen und fachlichen
Eignung vor der beabsichtigten Änderung dem
LJA mitzuteilen. 

Für die jährlich zum 1. März  vom LJA durchzu-
führende Befragung aller Tageseinrichtungen
gilt § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII in Verbindung mit
§ 11 Abs. 3 BremAGKJHG.

Die beabsichtigte Schließung einer Tagesein-
richtung hat der Träger dem LJA unverzüglich
mitzuteilen. Mit dem Tag der tatsächlichen
Schließung wird die Betriebserlaubnis gegen-
standslos.

20. Rücknahme einer Betriebserlaubnis durch das
LJA

Werden dem LJA nach Erteilung einer Be-
triebserlaubnis rechtswidrige Tatbestände be-
kannt, die bei rechtzeitiger Kenntnis zu einer
Versagung der Betriebserlaubnis geführt hätten,
hat das LJA die Betriebserlaubnis zurückzuneh-
men.

21. Tätigkeitsuntersagung durch das LJA

Das LJA soll dem Träger einer Tageseinrichtung
die weitere Beschäftigung einer Leiterin/eines
Leiters oder einer sonstigen Beschäftigten/eines
Beschäftigten oder einer ehrenamtlichen Hilfs-
kraft untersagen, wenn Tatsachen bekannt wer-
den, die die Annahme rechtfertigen, dass sie/er
die für seine Tätigkeit erforderliche Eignung
nicht besitzt. Dabei kann es sich vor allem han-
deln: um den fehlenden Ausbildungsabschluss,
um für eine bestimmte Tätigkeit nicht ausrei-
chend vorhandene Berufserfahrungen, um Min-
derjährige in verantwortlicher Tätigkeit, um von
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern wiederholt prak-
tizierte verletzende Erziehungsmethoden, oder
zum Beispiel auch um rechtskräftige Verurtei-
lungen einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters
wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung, gegen das Leben, die körperliche
Unversehrtheit oder die persönliche Freiheit an-
derer Menschen.

22. Beschäftigungsverbot

Nach § 72a SGB VIII ist durch den Träger einer
Tageseinrichtung sicherzustellen, dass er keine
Personen beschäftigt, die rechtskräftig wegen
einer Straftat nach §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis
180a, 181a, 182 bis 184e, 225, 232 bis 233a, 234,
235 oder 236 des Strafgesetzbuches verurteilt
worden sind.

23. Unerlaubte Führung einer Tageseinrichtung
und Widerruf einer Betriebserlaubnis

23.1 Unerlaubte Führung einer Tageseinrichtung

Führt eine natürliche oder juristische Person trotz
Information oder Aufforderung und Erinnerung
des LJA eine Tageseinrichtung für Kinder, ohne
eine Erlaubnis beantragt zu haben oder ohne die
unbedingt erforderlichen Voraussetzungen für
eine Erlaubnis zu schaffen, hat das LJA die
Schließung der unerlaubten Tageseinrichtung zu
veranlassen und zu prüfen, ob Verfahren nach
den §§ 104 oder 105 SGB VIII einzuleiten sind.

23.2 Widerruf einer Betriebserlaubnis durch das LJA

Werden von einem Träger für das Wohl der in
eine Tageseinrichtung aufgenommenen Kinder
wesentliche Bestimmungen der Betriebserlaub-
nis trotz Aufforderung des LJA nicht eingehal-
ten, oder treten in einer erlaubten Tageseinrich-
tung nachträglich wesentliche Mängel auf,
durch die das Wohl der Kinder gefährdet ist und
die der Träger trotz Aufforderung nicht beseitigt
oder nicht beseitigen kann, hat das LJA bei Ge-
fahr im Verzuge sofort, und ansonsten mit einer
angemessenen Fristsetzung die Betriebserlaub-
nis zu widerrufen und für die Einstellung des Be-
triebes zu sorgen.

24. Gebühren

Die Gebühr für ein Betriebserlaubnisverfahren,
für die Erteilung, Änderung, Rücknahme oder
den Widerruf einer Betriebserlaubnis richtet sich
nach der „Kostenverordnung der Arbeits-, Ju-
gend- und Sozialverwaltung – ArbJugSozKostV“.

Abschnitt V

Übergangs- und Schlussbestimmungen

25. Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2009 in
Kraft.

Die Richtlinien für den Betrieb von Tageseinrich-
tungen für Kinder im Lande Bremen vom 
19. März 2004 treten am 31. Dezember 2008
außer Kraft.

26. Übergangsregelungen für bestehende Tages-
einrichtungen

Die Überprüfung und Aktualisierung der Be-
triebserlaubnisse aller am 30. April 2004 beste-
henden Tageseinrichtungen muss am 31. Okto-
ber 2013 abgeschlossen sein. 

Das LJA soll mit den jeweiligen Trägern mehre-
rer Tageseinrichtungen Vereinbarungen über
die systematische Abwicklung der notwendigen
Prüfungen, der notwendigen Mitteilungen oder
Anträge an das LJA und der notwendigen Ver-
änderungen treffen.

Vorrangig sind solche Tageseinrichtungen zu
überprüfen, für die der jeweilige Träger vom
LJA ausschließlich einen Befreiungsbescheid
nach § 78 Jugendwohlfahrtsgesetz – aus der Zeit
vor dem 1. Januar 1991 – hat.



Tageseinrichtungen, deren bauliche Gegeben-
heiten, technische Geräte und Sanitärbereiche
in wesentlicher Hinsicht nicht den Normen ent-
sprechen, sind – bei Gefährdung von Kindern
und Personal umgehend – ansonsten unter
Berücksichtigung der jeweiligen Auflagen des
Landesjugendamtes, spätestens bis zum 31. Ok-
tober 2013 umzugestalten.

Tageseinrichtungen, deren Räumlichkeiten für
Kinder (Ziffern 10 – 16) in wesentlicher Hinsicht
nicht die insgesamt erforderliche Netto-Grund-
fläche aufweisen, sind durch Umwidmung, Um-
gestaltung oder Reduzierung von Platzzahlen in
Folge sinkender Kinderzahlen in Absprache mit
dem LJA spätestens bis zum 31. Oktober 2013
anzupassen.

Bremen, den 4. November 2008

Die Senatorin für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales
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